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den Behandlungen sind durch geeignete und abgestimmte Maßnahmen s e i 
tens der verantwortlichen Mitarbeiter in den Untersuchungshaftanstal
ten bzw. in den Diensteinheiten der Linie IX zu unterstützen, zürn 
Beispiel in Form konsequenter Kontrolle der Einnahme von Medizin, 
der Gewährung längeren Aufenthaltes im Freien und anderen.

Bei verhafteten Ehepaaren ist zu berücksichtigen, daß das Wissen um 
die unmittelbare Nähe des Partners zu einem erheblichen Beiastungs- 
faktor wegen der fehlenden Kontaktmöglichkeiten bzw. zur A k t u alisie
rung latenter Ehekonflikte und zu Auseinandersetzungen infolge unter
schiedlichen Aussageverhaltens und gegenseitiger Belastungen führen 
kann .

In beiden Varianten besteht eine deutliche Neigung zu reaktiven 
psychischen Auffälligkeiten (verbale "Proteste" gegen Verhaftung des 
Partners, ständige Forderungen nach dessen Freilassung, S c h u ldnegie
rungen und anderes mehr), welche zu latenten bzw. manifesten aggres
siven Verhaltensweisen übergehen können.
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Um in diesem Fall •esslven Verhaltensweisen vorzui i u q e n

rechtzeitig K o n t a k t möglichkeiten zum Ehepartner oder auch zu ande
ren nahestehenden Angehörigen zu ermöglichen. Diese wirken als ein 
Kata-lysator für positive psychische Verhaltensweisen unter Haftbe
dingungen. Eine dem Ermittlungsverfahren nicht abträgliche frühest
mögliche Gewährung von Schreib- und Besuchserlaubnis der Verhafteten 
unter entsprechender Kontrolle zu Angehörigen oder konsularischen 
Vertretern kann zu einer erheblichen psychischen Entlastung führen, 
weil damit Sorgen um Kinder, Familienangehörige, familiäre Probleme 
und anderes abgebaut werden können.

Eine psychische Entlastung der Verhafteten kann entsprechend den 
vorliegenden Erkenntnissen sowohl positiv auf die Verhaltensweisen 
der Verhafteten im Sinne der bewußten Einhaltung von Diszi plin und 
Ordnung im UntersuchungshaftVollzug als auch hinsichtlich ihres Auo- 
sageverhaltens gegenüber dem Untersuchungsorgan wirken.


